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EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
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EMD Eidgenössisches Militärdepartement,
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SBG Schweizerische Bankgesellschaft
SBV Schweizerischer Bankverein

DFJP Département fédéral de justice et police
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DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
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ONU Organisation des Nations unies
OMC Organisation mondiale du commerce
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
BNS Banque nationale suisse
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
OFROU Office fédéral des routes
CIA Central Intelligence Agency (Agence centrale de renseignement des

Etats-Unis d'Amérique)
USS Union syndicale suisse
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
OTAN L'Organisation du traité de l'Atlantique nord
CEE Communauté économique européenne
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

DMF Département militaire fédéral,
aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

UBS Union de banques suisses
SBS Société de banque suisse
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Anfang November 2020 verabschiedete die GPDel ihren Inspektionsbericht zum Fall
Crypto AG und bat den Bundesrat um Stellungnahme zu den darin formulierten
Ausführungen und Empfehlungen innert sechs Monaten. Der Bericht zeigte auf, dass
der Strategische Nachrichtendienst, eine Vorgängerorganisation des NDB, ab 1993
gewusst hatte, dass ausländische Nachrichtendienste hinter der Crypto AG standen und
dass die Firma sogenannte «schwache» Chiffriergeräte, deren Verschlüsselung mit
realistischem Aufwand zu brechen war, exportierte. Im darauffolgenden Zeitraum sei
von nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit auszugehen, sodass der NDB als
Nutzniesser der CIA-Operation «Rubikon» durch die Crypto AG anzusehen sei. Damit
liege aber kein verbotener Nachrichtendienst vor, denn es sei grundsätzlich zulässig,
dass der NDB und ausländische Dienste gemeinsam ein Unternehmen in der Schweiz
nutzten, um Informationen über das Ausland zu beschaffen. Es sei auch nicht davon
auszugehen, dass die Crypto AG den Schweizer Behörden jemals «schwache»
Verschlüsselungsgeräte geliefert habe. Dies zeige aber, wie wichtig es sei, dass die
Schweizer Behörden die Sicherheit dieser Geräte überprüfen oder gar deren
Konzeption mitbestimmen könnten, betonte die GPDel. So gesehen sei es nicht
verantwortbar, dass der Bund Verschlüsselungslösungen von ausländischen Lieferanten
beziehe; der Bundesrat habe der Wichtigkeit einheimischer Lieferanten für die
Verschlüsselungstechnik nicht die nötige Beachtung geschenkt.
Insbesondere erachtete es die GPDel angesichts der politischen Tragweite als falsch,
dass die VBS-Führung erst Ende 2019 über die Rolle der Crypto AG in Kenntnis gesetzt
worden war. Sie sah darin nicht zuletzt einen Mangel an Führung und Aufsicht durch
den Bundesrat, womit dieser eine Mitverantwortung für den jahrelangen Export von
manipulierten Chiffriergeräten durch die Crypto AG trage. Weil keiner der Vorgänger
Viola Amherds durch die NDB-Führungsriege, die offenbar selbst entschied, wer was zu
wissen brauchte, über die Vorgänge informiert worden war, war von einem «Staat im
Staat» und einem «Eigenleben» des NDB in der Presse zu lesen. Ebenso thematisiert
wurde der problematische Umgang des NDB mit historischen Dokumenten: Wie die
GPDel berichtete, wurden nur durch einen «Glücksfall» die entscheidenden Akten zur
Aufklärung der Crypto-Affäre in einem alten Kommandobunker aufbewahrt – und dort
auch gefunden.
Mit der Sistierung der Generalausfuhrbewilligungen für Chiffriergeräte der Crypto
International AG, einer Nachfolgefirma der Crypto AG, im Dezember 2019, habe das
WBF schliesslich widerrechtlich gehandelt, da die gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Widerruf nicht erfüllt gewesen seien; es habe damit lediglich versucht,
ungünstige Medienberichterstattung zu vermeiden. Diese Rüge der GPDel ging in erster
Linie an den amtierenden WBF-Vorsteher Guy Parmelin, der sich damit «prophylaktisch
dem medialen Druck gebeugt» (NZZ) und dadurch im Bestreben, den Ruf der Schweiz
als Technologiestandort und neutraler Staat zu wahren, falsche Entscheidungen
getroffen habe, so das Urteil der Medien. Die darauffolgende Blockade der
Einzelausfuhrgesuche durch den Bundesrat verstiess nach Einschätzung der GPDel
gegen Treu und Glauben, da keine rechtlichen Gründe gegen deren Bewilligung
gesprochen hätten. Dazu veranlasst hatte den Bundesrat eine Strafanzeige gegen die
Crypto International AG, die das Seco eingereicht hatte, weil es einen Verstoss gegen
Deklarationspflichten des Güterkontrollrechts vermutete. Aus Sicht der GPDel
entbehrte diese jedoch einer sorgfältig erstellten Faktenlage und Argumentation und
war «kein geeignetes Mittel, um auf den Fall Crypto AG zu reagieren». Damit sei die
Strafanzeige lediglich ein Versuch gewesen, «sich der politischen Verantwortung zu
entledigen» und die Bewältigung des Falles der Justiz zu überlassen.
Am Ende des Berichts formulierte die GPDel zwölf konkrete Empfehlungen an die
Bundesbehörden, was zur Bewältigung der Crypto-Affäre und zur Vermeidung ähnlicher
Fehler in Zukunft getan werden soll. Diese enthielten sowohl konkrete Schritte wie die
Bewilligung aller Ausfuhrgesuche der Crypto International AG und der Einstellung des
Strafverfahrens gegen dieselbe als auch Massnahmen zur Verbesserung der
Kommunikation innerhalb und zwischen den involvierten Bundesbehörden. 1

BERICHT
DATUM: 02.11.2020
KARIN FRICK
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Le Conseil fédéral a présenté en fin d’année une synthèse décrivant les motifs et les
modalités de l’application de la neutralité au cours du conflit irakien de 2003. Le
gouvernement a ainsi répondu à un postulat Reimann (udc, AG; 03.3066) déposé en
2003 et à une motion du Groupe de l’Union démocratique du centre (03.3050),
déposée la même année, et que le Conseil fédéral avait proposé de transformer en
postulat (ce qui avait été adopté par le Conseil national). Le rapport précise que dans le
cadre de l’opération militaire lancée contre l’Irak (sans autorisation explicite du Conseil
de sécurité de l’ONU), la Suisse, en tant qu’Etat neutre permanent, n’a pas eu d’autre
choix que d’appliquer le droit de la neutralité. Ce dernier a imposé à la Confédération
de ne pas apporter de soutien militaire à un Etat engagé dans le conflit armé, que ce
soit par l’envoi de troupes, la fourniture de matériel de guerre ou la mise à disposition
de son territoire, y compris aérien. Avant et pendant le conflit, le Conseil fédéral a ainsi
décidé de ne pas permettre le survol du territoire suisse à des fins militaires par des
aéronefs d’Etats impliqués dans le conflit. 2

BERICHT
DATUM: 02.12.2005
ELIE BURGOS

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le Conseil national a pris acte du rapport (du 21 mai 2003) sur les traités internationaux
conclus en l’an 2002. Toutefois, en adoptant une motion (03.3577) de la Commission de
politique extérieure, il a proposé de soumettre à l’approbation du parlement le traité
conclu le 4 septembre 2002 entre les autorités de poursuite pénale de la
Confédération et les Etats-Unis (« Operative Working Arrangement »), qui porte sur les
relations entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme. Une minorité
emmenée par Boris Banga (ps, SO) a demandé que trois autres traités internationaux
soient soumis au parlement selon la procédure d’approbation ordinaire. Cette
proposition a cependant été rejetée. Le Conseil des Etats a lui aussi pris acte du
rapport, mais a rejeté la motion (03.3585) de la CPE du Conseil national. Pour justifier
ce rejet, le rapporteur de la commission a expliqué que celle-ci s’était déjà penchée de
près sur ce traité peu après sa conclusion et qu’elle l’avait jugé globalement positif. 3

BERICHT
DATUM: 01.06.2004
ELIE BURGOS

Gute Dienste

Au mois de décembre 2018, le Conseil fédéral publiait son rapport en réponse au
postulat «Bons offices. Faire un bilan des démarches de facilitation et de médiation
de la Suisse au niveau international». A titre de rappel, la notion de «bons offices»
regroupe différentes actions menées par la Suisse en faveur de la promotion de la paix:
les mandats de puissance protectrice et de représentation d'intérêts étrangers, la
politique d’État hôte – organisation de conférences ou de négociations de paix sous
l'égide de la Suisse ou celui de l’ONU – ainsi que l'ensemble des activités relatives à la
facilitation du dialogue et à la médiation. Le rapport fait ainsi état des mandats de
puissance protectrice exercés notamment par la Suisse en Iran pour les Etats-Unis et
l'Arabie saoudite, en Géorgie pour la Russie ou encore en Egypte pour l'Iran. Dans le
domaine de la médiation, le Conseil fédéral se félicite de pouvoir compter sur «un
solide réseau de contacts et des relations soigneusement entretenues depuis de
longues années», ayant par exemple permis à la Suisse d'exercer une médiation entre
l’Arménie et la Turquie en 2009 ou d'assurer des mandats de soutien tels que ceux
exercés depuis 2012 dans le contexte des conflits en Colombie ou au Myanmar. Si les
bons offices permettent à la Confédération de se profiler sur la scène internationale et
facilitent sous certains aspects le développement de la politique extérieure helvétique,
ils sont également synonymes de véritable valeur ajoutée. «Ils servent l’image de la
Suisse», peut-on finalement lire en conclusion du rapport de l'exécutif fédéral. 4

BERICHT
DATUM: 14.12.2018
AUDREY BOVEY
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Aussenwirtschaftspolitik

Le Rapport sur la politique économique extérieure 2003 a été publié à la mi-janvier
2004. Les auteurs ont estimé que la Suisse avait été touchée plus durement que la
plupart des autres pays industrialisés par le ralentissement de l’économie mondiale. La
valeur moyenne des exportations en 2003 (108 533 millions de francs) a baissé de 1,3%
par rapport à celle de l’année précédente. La Chimie (35,2% de la valeur des
exportations), la production de machines et d’appareils électroniques (23,2%),
l’industrie des métaux et des ouvrages en métal (7,7%) ainsi que l’horlogerie (7,5%) ont
été les principaux exportateurs. La valeur moyenne des importations 2003 (102 506
millions de francs) a également subi un léger recul de 0,9% par rapport à l’année
précédente : la Chimie en représentait 22,3%, les machines et appareils électroniques
20,3% et les véhicules (10,6%). Les pays membres de l’Union européenne ont été les
principaux partenaires économiques de la Suisse en absorbant 60,7% des exportations.
L’Allemagne est restée la principale cliente avec 21,5% des exportations qui lui étaient
destinées. Elle était suivie de la France (8,8%) et de l’Italie (8,5%). Les deux meilleurs
partenaires, hors de l’UE, sont demeurés les Etats-Unis (10,5%) et le Japon (4%). Au
niveau des importations, 81,7% provenaient de l’UE, dont 33,5% d’Allemagne, 11,1%
d’Italie et 10,9% de France. Hors d’Europe, les Etats-Unis (4,3%) et le Japon (2,2%) ont
le plus commercé vers la Suisse. Les chambres fédérales ont pris acte du rapport lors
de la session de printemps 2004. 5

BERICHT
DATUM: 16.03.2004
ROMAIN CLIVAZ

Les exportations de matériel de guerre ont enregistré une baisse de 21% en 2015 par
rapport à l'année précédente. Les entreprises suisses ont ainsi exporté pour un
montant de 446,6 millions de francs de matériel de guerre (contre 563,5 millions de
francs en 2014), ce qui représente une part de 0,16% des exportations suisses. La Suisse
a exporté du matériel dans 71 pays. En tête des pays destinataires, nous retrouvons
l’Allemagne avec des livraisons d’une valeur de 130,3 millions de francs, suivie de l’Inde
(45,5 millions), de l’Indonésie (44,2 millions), des États-Unis (26,3 millions) et de l’Italie
(24,4 millions).
En ce qui concerne le respect des non-réexportations, la Suisse a fait valoir son droit
de contrôle en envoyant des experts du SECO en Corée du Sud, en Estonie, au Ghana,
en Indonésie, en Jordanie, au Liban, à Macao, au Mexique et en Turquie. Les
inspections qui y ont été menées ont montré que tous ces pays avaient respectés leur
engagement de ne pas réexporter le matériel de guerre sans l’accord de la Suisse.
Par ailleurs, le Traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l'Assemblée générale
de l'ONU en 2013 a été approuvé par les Chambres fédérales et entré en vigueur pour la
Suisse le 30 avril 2015. 6

BERICHT
DATUM: 31.12.2015
CAROLINE HULLIGER

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

En présence de ces défis, les avocats d'une préparation réaliste à la guerre ont aiguisé
leurs arguments. La doctrine du «prix d'entrée élevé» reste une contribution
essentielle de la Suisse à la stabilité de l'Europe et, partant, à la paix. Cependant, notre
stratégie de dissuasion ne saurait être pleinement efficace que si l'équilibre des
puissances nucléaires est maintenu. De l'avis des experts, ces conditions protectrices
sont en passe de disparaître. La dénucléarisation de l'Europe, du Portugal à la Pologne,
et à la Pologne seulement, que réclame le mouvement pacifiste, balayerait toute
garantie. En d'autres termes, le redressement de la politique de défense américaine et
le réarmement de l'OTAN pourraient comporter des aspects positifs pour la sécurité de
notre pays. D'ailleurs, ont précisé les militaires, l'annonce de la fabrication de l'arme à
neutrons ne nous a pas pris au dépourvu. 7

BERICHT
DATUM: 03.12.1981
CHRISTIAN MEUWLY
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Ausrüstung und Beschaffung

Die mit der Rückweisung an die Kommissionen verlangte Neuaushandlung des
Kaufvertrages mit den zuständigen amerikanischen Stellen blieb resultatlos, da man in
Washington keinerlei Neigung zeigte, der Schweiz bessere Bedingungen zu gewähren als
anderen Kunden. Als besonders stossend empfanden die National- und Ständeräte die
von der US-Regierung erstmals erhobenen administrativen Zuschläge. Verschiedentlich
war in diesem Zusammenhang, nicht nur von sozialdemokratischer Seite, von
fragwürdigen Beträgen, ja von Preisdiktat die Rede. Deshalb wurde in der Herbstsession
auch die Möglichkeit von Alternativen erörtert. Im Vordergrund stand die Rückweisung
eines Betrages von CHF 73 Mio. für die in der Botschaft nur beiläufig erwähnte
Beschaffung von Schützenpanzern M-113, um die Frage zu prüfen, ob an deren Stelle
nicht ein Produkt der notleidenden Kreuzlinger Firma Mowag erworben werden könnte.
Ein diesbezüglicher Antrag des Thurgauer Ständerates Herzog (svp, TG), der auch von
der SP unterstützt wurde, unterlag in der kleinen Kammer nur knapp, mit 18:14 Stimmen.
Die Sozialdemokraten erneuerten diesen Vorschlag in der Wintersession im Nationalrat.
Sie wollten jedoch zusätzlich den ganzen Kredit an den Bundesrat zurückweisen, um
auch Varianten zur Panzerhaubitze M-109 abklären zu lassen. Beides wurde vom
Nationalrat auf Antrag der Militärkommission abgelehnt, nicht nur weil die
schweizerische Armee bereits weitgehend mit dem amerikanischen Material
ausgerüstet ist, sondern vor allem weil dieses den Konkurrenzprodukten sowohl kosten-
als auch qualitätsmässig überlegen ist. Dank Kürzungen der für Munitionseinkauf und
für Unvorhergesehenes eingesetzten Beträge konnte der Kredit von CHF 890 Mio. auf
CHF 750 Mio. reduziert werden. 8

BERICHT
DATUM: 31.12.1979
JÖRG KISTLER

Le second message n'a rencontré de contestation que de la part de l'extrême-gauche.
Prolongeant les efforts déjà entrepris dans le cadre du plan directeur, le gouvernement
proposait d'attribuer 584 millions de francs au renforcement de la défense antichar.
L'infanterie a ainsi reçu un demi-millard pour l'achat d'une troisième série d'engins
guidés Dragon, destinés ceux-là à la Landwehr. Les Etats-Unis permettent finalement
que ces armes soient produites sous licence dans notre pays. La mise au point de ces
contrats et des mesures assurant des commandes de compensation pour les «Tiger» a
été parachevée au cours de la visite que deux hauts responsables du Groupement de
l'armement ont rendue en août à cet important pays fournisseur. Avec ce second
message, Israël devient également un de nos pourvoyeurs d'armement: 76 millions de
francs lui reviendront en contre-partie de la livraison d'obus-flèche, une munition
antichar extrêmement perforante qui équipera nos blindés. L'établissement d'une telle
relation n'a pas été du goût de l'extrême-gauche, mais, a répondu le Conseil fédéral, le
choix d'une munition n'implique aucun parti-pris politique. 9

BERICHT
DATUM: 16.12.1981
CHRISTIAN MEUWLY

Parmi les acquisitions prévues pour un proche avenir, celle d'un camion tout terrain
est une nouvelle occasion de rappeler l'importance que les commandes du DMF
peuvent revêtir pour l'industrie suisse. Le prix du véhicule mis au point par la société
Saurer, toujours en difficulté, est resté supérieur à celui du modèle rival fabriqué en
Autriche. Toutefois le Conseil fédéral s'est décidé, en principe, à «acheter suisse».
Cela ne sera pas le cas, on le sait, pour le nouveau char de combat, mais la question de
cette acquisition a momentanément cessé de faire des vagues. Des exemplaires des
deux plus sérieux «candidats», le Leopard-2 allemand et le M-1 américain, sont arrivés
en Suisse pour des essais. 10

BERICHT
DATUM: 16.12.1981
CHRISTIAN MEUWLY

Erstaunlich wenig Widerspruch fand in den eidgenössischen Räten der Kredit von CHF
160 Millionen für amerikanische Luft-Boden-Raketen des Typs Maverick, die den
Kampfwert der alten Hunter-Flugzeuge steigern sollen. In den USA bestritten hohe
Offiziere die Tauglichkeit dieser Lenkwaffe vor allem bei schlechten Wetter- und
Sichtverhältnissen, doch bezog sich ihre Kritik vorwiegend auf das Modell mit Infrarot-
Steuerung und weniger auf jenes mit TV-Steuerung, das die Schweiz kaufen will. 11

BERICHT
DATUM: 31.12.1982
BEAT JUNKER
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geldpolitik

Zu einer weiteren Währungskrise kam es im August. Zunächst erlitt der Dollar einen
neuen Schwächeanfall, als der Unterausschuss für Währungsfragen des amerikanischen
Kongresses vorschlug, den Dollar abzuwerten. Ausgelöst wurde die Krise durch das von
Präsident Nixon angekündigte Sanierungsprogramm für die amerikanische Wirtschaft.
Dieses sah insbesondere eine zehnprozentige Importsteuer vor. Gleichzeitig wurde die
Einlösungspflicht von Dollars in Gold suspendiert. Diese Massnahme hatte eine
Schliessung der internationalen Devisen– und Goldmärkte zur Folge. Die EWG–Länder
konnten sich wiederum nicht auf gemeinsame Gegenmassnahmen einigen. Die
Schweizerische Nationalbank ihrerseits stellte vorübergehend die Dollarankäufe ein,
was einer inoffiziellen Freigabe des Dollarkurses gleichkam. Die Banken beschränkten
freiwillig den Devisenhandel; dieser kam aber nicht ganz zum Erliegen. Den
dollarwechselnden Touristen wurden einige Erleichterungen eingeräumt. Die Krise
zeigte erneut, in welch starkem Ausmass die währungspolitische Handlungsfreiheit
durch die internationale Entwicklung beeinträchtigt wird. 12

BERICHT
DATUM: 24.08.1971
ULRICH KLÖTI

Die internationale Währungsordnung wurde 1973 von äusserst schweren Krisen
erschüttert. Im Januar sah sich Italien veranlasst, der zunehmenden Kapitalflucht und
der ungünstigen Entwicklung der Zahlungsbilanz durch eine Spaltung des
Devisenmarktes in einen finanziellen und einen kommerziellen Sektor zu begegnen. Der
freie Finanzkurs der Lira löste sogleich beträchtliche Kapitalbewegungen nach dem
Ausland aus. Angesichts der traditionell engen Beziehungen zwischen Italien und der
Schweiz flossen bedeutende Dollarmengen in unser Land. Gleichzeitig setzte eine
starke, zum grössten Teil spekulative Nachfrage nach Schweizerfranken ein, was
zusätzliche enorme Dollarzuflüsse bewirkte. Nachdem die Schweizerische Nationalbank
an einem einzigen Tag Stützungskäufe von über 1 Mia. Dollar hatte vornehmen müssen,
entschloss sie sich am 23. Januar im Einvernehmen mit dem Bundesrat, ihre
Interventionen am Devisenmarkt bis auf weiteres einzustellen. Die regionale Störung
der internationalen Währungsbeziehungen breitete sich in der Folge rasch zu einer
schweren Dollar– und Weltwährungskrise aus, welche die amerikanische Regierung
veranlasste, den Dollar nach rund einem Jahr ein zweites Mal abzuwerten. Die
überraschende Abwertung des Dollars um 10 Prozent vermochte jedoch die
Währungslage nur momentan zu beruhigen. Die Schweiz, die grundsätzlich die
Wünschbarkeit neuer fester Währungsrelationen befürwortete, hielt den Zeitpunkt für
die Rückkehr zu festen Wechselkursen noch nicht für gekommen. Bundesrat und
Nationalbank entschlossen sich dennoch zum Versuch, einer allzu starken
wechselkursbedingten Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsstellung
unseres Landes durch gezielte Dollarkäufe entgegenzuwirken. Entsprechende
Interventionen blieben aber erfolglos und mussten nach wenigen Tagen wieder
eingestellt werden. 13

BERICHT
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Das Abflauen des Aufwertungsdrucks gegenüber dem Franken erlaubte es den
Behörden, einen guten Teil des gegen den Zufluss ausländischer Gelder und gegen
Devisenspekulationen aufgebauten Abwehrdispositivs rückgängig zu machen. Als
diesbezüglich wichtigste Entscheide sind zu erwähnen die Aufhebung des
Anlageverbots für Ausländer auf den 24. Januar und die Reduktion und schliessliche
Sistierung des Negativzinses, welcher auf Frankeneinlagen von Ausländern bei
schweizerischen Banken erhoben wurde. Ebenfalls aufgehoben wurden die
Bewilligungspflicht für die Aufnahme von Geldern im Ausland, die Einfuhrbeschränkung
für fremde Banknoten und die Vorschrift, dass die Fremdwährungsverbindlichkeiten
der Banken täglich durch entsprechende Aktivpositionen gedeckt sein müssen. Da die
Nationalbank nicht mehr im Ausmass früherer Jahre auf dem Devisenmarkt mit
Dollarkäufen zu intervenieren brauchte und auch der Liquiditätsüberhang erheblich
abgebaut war, sistierte sie im Sommer die Konversionspflicht für Frankenerlöse aus
bewilligungspflichtigen Kapitalexporten. 14
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Die Entwicklung des Frankenkurses ermöglichte es, auch die letzten noch
verbleibenden Abwehrmassnahmen gegen ausländische Gelder rückgängig zu machen.
Ende August hob der Bundesrat – im Einvernehmen mit der Nationalbank – das
Verzinsungsverbot für ausländische Bankeinlagen auf. Auch die
Kapitalexportbestimmungen erfuhren eine Liberalisierung, insbesondere im Bereich
der privaten Schuldverschreibungen (Notes). Die Nationalbank hofft dadurch zu
erreichen, dass Frankengeschäfte, die bisher im Ausland getätigt worden sind, wieder
über Schweizer Banken abgewickelt werden. Die aus solchen Geschäften anfallenden
Informationen sollen die Führung der Geldpolitik erleichtern. Insbesondere erstrebt die
Nationalbank eine bessere Kontrolle über die internationale Verwendung der
schweizerischen Währung. Die zunehmende Funktion des Frankens als Reservewährung
– in Ergänzung zum Dollar – ist für unser Land nicht unproblematisch.
Unvorhergesehene Schwankungen der internationalen Frankennachfrage könnten in der
Schweiz deflationäre oder inflationäre Prozesse hervorrufen. 15
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Auf dem Devisenmarkt tendierte die schweizerische Währung gegenüber dem
amerikanischen Dollar zur Schwäche, gegenüber der Deutschen Mark aber zur Stärke.
Bis zum Herbst stieg der Dollarkurs beinahe ununterbrochen an. Nach einem
vorübergehenden Wertverlust im Oktober erreichte er Mitte Dezember mit CHF 2.21
seinen Jahreshöchststand. Im Jahresdurchschnitt lag der Dollarkurs geringfügig über
dem entsprechenden Wert von 1982. Die anhaltende Stärke der amerikanischen
Währung hing seit dem ungewöhnlich hohen realen Zinsniveau in den Vereinigten
Staaten zusammen, das den Zufluss von Kapitalien in die USA förderte. Das
Hauptaugenmerk der Schweizerischen Nationalbank richtete sich aber nicht auf die
Kursentwicklung des Dollars, sondern auf jene der Deutschen Mark. Vom Frühjahr an
sank der Wert der deutschen Währung und drohte im Sommer die Marke von 80
Rappen zu unterschreiten. Kreise aus unserer Exportwirtschaft sahen in der Lage am
Devisenmarkt eine Beeinträchtigung ihrer internationalen Konkurrenzfähigkeit und
riefen nach Interventionen der Schweizerischen Nationalbank. Diese griff schliesslich
im August in grösserem Umfang ins Währungsgeschehen ein, indem sie im Rahmen
aufeinander abgestimmter Aktionen der Notenbanken der USA, der Bundesrepublik
Deutschland und Japans Deutsche Mark erwarb. Sie tätigte diese Käufe einerseits gegen
Dollars und andererseits gegen Schweizer Franken. Letzteres hatte, wie bereits
erwähnt, eine Ausdehnung der Geldversorgung unseres Landes zur Folge. Die Aktionen
zur Stützung der D-Mark vermochten allerdings nicht zu verhindern, dass sich deren
Kurs vom September an weiter abschwächte und im Dezember gar unter 80 Rappen
fiel. Der nominale exportgewichtete Gesamtindex des Frankenkurses stieg im Verlaufe
des Jahres kontinuierlich an; im vierten Quartal erreichte er einen Höchststand. Da die
Teuerung in der Schweiz niedriger war als im Ausland, hielt sich die reale Aufwertung
des Frankens mit zwei Prozent in Grenzen. 16
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Der Devisenmarkt war auch 1984 durch den Höhenflug der amerikanischen Währung
gekennzeichnet. Der durch das hohe reale Zinsniveau in den USA induzierte Kapitalfluss
liess den Dollar gegenüber dem Schweizerfranken, jedoch auch gegenüber allen andern
nationalen Währungen (mit Ausnahme Japans) relativ kontinuierlich weiter ansteigen.
Nach einer kurzen Beruhigungsphase im Frühjahr stieg der Dollarkurs bis Ende Jahr auf
Fr. 2.597, was zugleich einen seit 1976 nicht mehr erreichten Höchstwert bedeutete. Im.
Mittel lag die amerikanische Währung gegenüber dem Franken um 11.8 Prozent über
dem Vorjahreswert. Eine ähnlich ausgeprägte Aufwärtsentwicklung kennzeichnete den
japanischen Yen. Nur von geringfügiger Natur waren hingegen die Wertveränderungen
des Frankens in bezug auf die übrigen Währungen. Die für den Aussenhandel besonders
wichtige Deutsche Mark gewann im Jahresdurchschnitt leicht an Wért (+ 0.4%),
während die Währungen Frankreichs, Italiens und Grossbritanniens ähnlich kleine
Einbussen erlitten. Der nominale exportgewichtete Wechselkursindex lag 1984 im Mittel
um 2.2 Prozent tiefer als im Vorjahr. Da die Teuerung in der Schweiz kleiner ausfiel als
in den meisten andern Staaten, bildete sich der reale exportgewichtete
Wechselkursindex noch etwas deutlicher zurück (– 3.3%). Im Gegensatz zum Vorjahr —
als es galt, die Deutsche Mark zu stützen — verzichtete diesmal die Nationalbank auf
Aktionen am Devisenmarkt zur Kurspflege. Derartige Interventionen hätten wohl,
abgesehen von einer Gefährdung der Ziele der Geldmengenpolitik, auch wenig Wirkung
gezeigt: die Gründe für die gegenwärtige Stärke des Dollars sind gemäss allgemeiner
Einschätzung in den USA selbst, und nicht auf den Devisenmärkten zu suchen. Die
früher als in den andern Industrieländern erholte Konjunktur sowie das hohe
Staatshaushaltsdefizit bei gleichzeitig restriktiver Geldmengenpolitik haben im
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internationalen Vergleich hohe Realzinsen zur Folge, was zu einer besonderen
Attraktivität von Dollaranlagen führt. Da sich der Dollaranstieg einerseits für die
schweizerische Exportwirtschaft und das Tourismusgewerbe positiv auswirkte und sich
andererseits infolge sinkender Rohstoffnotierungen (auf Dollarbasis) der Anstieg der
Preise für Importgüter in relativ engen Grenzen hielt, blieb das abwartende Verhalten
der Währungsbehörde auch politisch unbestritten. 17

Die Aufwertung der amerikanischen Währung setzte sich im ersten Quartal 1985 noch
fort. Am 6. März erreichte der Dollar mit CHF 2.937 einen neuen Höchststand seit
Oktober 1974. Bis zum Jahresende ermässigte sich der Kurs massiv auf CHF 2.072 Die
wichtigste Ursache für diese Abschwächung bildete vorerst die sich verringernde
Differenz zwischen amerikanischen und europäischen Zinssätzen. In einer zweiten
Phase wirkte sich dann auch die Absichtserklärung der Finanzminister und
Notenbankleiter der fünf führenden Industriestaaten (USA, Japan, BRD, Frankreich und
Grossbritannien) vom 22. September in New York aus, gemeinsam den Yen und die
europäischen Währungen gegenüber dem Dollar zu stärken. Trotz des Kurszerfalls lag
der Wert der amerikanischen Währung gegenüber dem Franken im Jahresmittel noch
um 4.5 Prozent über dem Vorjahresstand. Obwohl sich die Nationalbank nicht an den
am Treffen der Fünfergruppe vereinbarten Devisenmarktinterventionen zur
Schwächung des Dollars beteiligt hatte, bewegte sich der Frankenkurs im grossen und
ganzen im Gleichschritt mit den Währ Ingen der übrigen Industriestaaten. Der mit den
Exporten in die 15 wichtigsten Handelspartnerländer gewichtete Index der
Fremdwährungskurse des Schweizer Frankens stieg nach einem Rückgang im 1. Quartal
regelmässig leicht an. Im Jahresdurchschnitt lag er nominal um 2.0 Prozent unter dem
Vorjahreswert; infolge der geringeren Teuerung in der Schweiz sank er real etwas
stärker (–2.8%). Die schweizerischen Währungsbehörden sahen ihre Politik, sich so gut
wie möglich von Devisenmarktinterventionen fernzuhalte, von der internationalen
Entwicklung bestärkt. An der erwähnten Konferenz der Fünfergruppe wurden zwar noch
konzertierte Eingriffe in Aussicht gestellt, das Schwergewicht lag jedoch eindeutig bei
einer verbesserten Abstimmung der Wirtschaftspolitik; insbesondere verpflichteten
sich einerseits die USA zu einem Abbau ihres Budgetdefizits und anderseits Japan zu
einer Nachfragestimulierung. 18

BERICHT
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Die Erfolgsrechnung der Nationalbank war erneut gekennzeichnet durch einen hohen
Verlust auf dem Konto Devisenbestand als Folge der Tieferbewertung des
amerikanischen Dollars. Der Abschreibungsbedarf von 3.7 Mia. konnte nur noch zum
Teil durch die Auflösung von Rückstellungen für Währungskorrekturen aufgebracht
werden. Mehr als die Hälfte musste aus den laufenden Erträgen und aus der Position
Rückstellung für Währungsrisiken, die sich am Jahresende noch auf CHF 13.1 Mia. belief,
finanziert werden. 19
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Im Berichtsjahr setzte sich auf dem schweizerischen Geld- und Kapitalmarkt der
Zinsabbau fort. Trotzdem ergab sich für die Realverzinsung dank der niedrigen
Teuerungsrate ein seit langem nicht mehr erreichter Höchstwert. Der massive
Kurszerfall des Dollars gegenüber dem Franken und anderen wichtigen Währungen
hielt, zumindest in der ersten Jahreshälfte, an. Das Parlament übernahm die
Forderungen der Banken nach einem Abbau der steuerlichen Belastung von
Bankgeschäften und verpflichtete den Bundesrat zur Ausarbeitung entsprechender
Vorlagen. Für die Regierung lassen sich die meisten dieser Begehren, die für den Bund
Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe bringen könnten, nur dann verwirklichen, wenn es
gelingt, neue fiskalische Einnahmequellen innerhalb des Bankensektors zu erschliessen.
Nach dem vorläufigen Scheitern der Teilrevision des Bankengesetzes will die
Eidgenössische Bankenkommission die ihr vom Gesetz eingeräumten Kompetenzen
umfassender auslegen. Gelegenheit dazu bot sich ihr im Berichtsjahr im
Zusammenhang mit der in einer ersten Phase auf Notrecht abgestützten Blockierung
der Konten des ehemaligen philippinischen Staatspräsidenten Marcos.
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Die auf Jahresbeginn vorgenommene Einführung des Euro als rechtlich eigenständige
Währung und die Übergabe der Führung der Geldpolitik von den Notenbanken der elf
beteiligten EU-Staaten an die Europäische Zentralbank ging ohne Turbulenzen vor sich.
Der reale exportgewichtete Kurs des Schweizerfrankens blieb im Jahresverlauf
weitgehend stabil, nahm aber insgesamt leicht ab. Höher bewertet im Vergleich zum
Franken wurden vor allem der US$, das englische Pfund und der japanische Yen, im
Vergleich zum Euro veränderte sich der Frankenkurs praktisch nicht. 20
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Banken

Kurz vor dem Jahresende unterbreitete das EJPD Parteien und Verbänden einen
Expertenentwurf zur Vernehmlassung, der sich mit der rechtlichen Regelung der
sogenannten Insiderproblematik befasst. Nach dem Entwurf sollen Insider (eingeweihte
Kreise), die sich unter Ausnützung von Geschäftsgeheimnissen durch
Börsentransaktionen bereichern, künftig bestraft werden können. Ein solche
strafrechtliche Norm gäbe insbesondere die Möglichkeit, Rechtshilfegesuchen der USA
bei Verstössen gegen die amerikanischen Insidervorschriften zu entsprechen und das
Bankgeheimnis in diesen Fällen zu lüften. 21
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Auf keine grundlegenden Einwände traf demgegenüber die angestrebte rechtliche
Regelung der sogenannten Insiderproblematik. Durch die Schaffung einer
strafrechtlichen Norm würde die Gewährung von Rechtshilfe zugunsten von Staaten
ermöglicht, in denen die gewinnbringende Verwendung von Geschäftsgeheimnissen an
der Aktienbörse bereits heute verfolgt wird (beispielsweise USA). In der
Vernehmlassung äusserten die Angefragten lediglich Detailkritik am Vorentwurf des
EJPD. So wurde namentlich der zivilrechtliche Teil zurückgewiesen; in diesem war
davon ausgegangen worden, dass die von den Börsentransaktionen betroffene
Gesellschaft — und nicht etwa die uneingeweihten übrigen Aktionäre — als Geschädigte
zu betrachten sei. Gefordert wurde im weitern die Ausdehnung des Täterkreises auf
Dritte, die vom Verrat von Insiderwissen profitieren (sogenannte Tippees). Der
Bundesrat ging auf diese Einwände ein und beauftragte im Herbst das EJPD mit der
Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs. 22
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Trotz des guten Geschäftsgangs häuften sich von seiten der Banken die Klagen über
eine Gefährdung der Konkurrenzfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz. Als ein immer
mehr ins Gewicht fallender Nachteil wurden diverse steuerliche Belastungen
(namentlich die Stempelabgabe auf dem Verkauf von Wertpapieren) ins Feld geführt.
Von neutralen Beobachtern wurde zugestanden, dass in den letzten Jahren die
Standortvorteile der Schweiz in der Tat relativiert worden seien. Der Grund dafür sei
jedoch kaum in einem weniger günstigen Steuerklima zu finden, sondern liege vielmehr
bei den Anstrengungen anderer Länder (insbesondere Grossbritanniens) und bei der
teilweisen Einschränkung der Geltung des Bankgeheimnisses infolge der
Unterzeichnung von Rechtshilfeabkommen bzw. der zwischen den Banken und den USA
geltenden Insiderkonvention. 23

BERICHT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Für die Banken war 1985 wiederum ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Die fünf
Grossbanken konnten ihre ausgewiesenen Reingewinne um 17 Prozent bis 34.8 Prozent
erhöhen. Infolge des gesunkenen Dollarkurses fiel das Wachstum der Bilanzsummen der
71 von der Nationalbank monatlich erfassten Banken mit 7.2 Prozent relativ gering aus.
Die gute Konjunkturlage führte zu einer starken Belebung im Kreditgeschäft, wobei die
Impulse vor allem von der Nachfrage inländischer Privater ausgingen. Auf der
Passivseite blieben die Spargeld- im Vergleich zu den Festgeldeinlagen weiterhin wenig
attraktiv. Da sich die Ausgabesätze der Kassenobligationen nur verzögert an den
Zinsrückgang auf dem Kapitalmarkt anpassten, erhöhte sich ihr Bestand in der 2.
Jahreshälfte kräftig, nachdem er während zwei Jahren nahezu stagniert hatte. Als
Konsequenz der sinkenden Geldmarktsätze und des fallenden Dollarkurses verzeichnete
das Treuhandgeschäft lediglich ein geringes Wachstum. 24
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Die Ausarbeitung einer Strafnorm für sogenannte Insiderdelikte kommt weiterhin zügig
voran. Derartige Handlungen waren bisher in der Schweiz zwar verpönt, jedoch erlaubt,
solange es sich nicht um den Verrat von Geschäftsgeheimnissen an Aussenstehende
handelte. Bereits 1976 war der Regierungsrat des Kantons Zürich beim EFD und beim
EJPD in dieser Sache vorstellig geworden. Dringlich wurde die Angelegenheit allerdings
erst 1981, als die Behörden der Vereinigten Staaten begannen, auf ihrem Territorium
tätige Schweizer Banken und deren Kunden massiv unter Druck zu setzen. Mit einem
neuen Artikel im Strafgesetzbuch sollen nun unter anderem die Voraussetzungen zur
Gewährung von internationaler Rechtshilfe bei Insiderdelikten geschaffen werden.
Darüber hinaus erwartet man von der neuen Rechtsnorm auch einen Beitrag zur
Sauberkeit am schweizerischen Börsenmarkt und zur Chancengleichheit der daran
Beteiligten. Im Mai legte der Bundesrat die entsprechende Botschaft vor. Danach soll
bestraft werden, wer die Kenntnis vertraulicher Tatsachen zur Erzielung eines
Börsengewinns ausnützt oder damit einem Dritten zu Vermögensvorteilen verhilft. Um
Umgehungsmöglichkeiten zu erschweren, wurde der Täterkreis auch auf Personen
ausgedehnt, die vom Verrat von Insiderwissen profitieren (sog. Tippees). Der in der
Vernehmlassung kritisierte zivilrechtliche Teil wurde vollständig fallengelassen. Auf die
von verschiedener Seite ins Spiel gebrachte Forderung nach der Schaffung einer
staatlichen Börsenaufsichtskommission, wie sie beispielsweise die USA kennen,
antwortete der Bundesrat ablehnend. Der Regierungsentwurf wurde in der
Öffentlichkeit und insbesondere von der Bankiervereinigung ohne Vorbehalte
begrüsst. 25
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Als Erstrat befasste sich der Ständerat mit der Ergänzung des Strafgesetzbuchs um
eine neue Strafnorm für sogenannte Insiderdelikte an der Börse. Die
Christlichdemokraten Schmid (AI) und Cavelty (GR) begründeten einen
Nichteintretensantrag damit, dass es nicht angehe, ein Gesetz zu schaffen, das vor
allem zum Zweck habe, den Banken die Geschäftstätigkeit in den USA zu erleichtern. In
andern Bereichen, wie zum Beispiel im Grundstückhandel, werde auch nur der Verrat,
nicht jedoch die gewinnbringende Verwendung von Geschäftsgeheimnissen, unter
Strafe gestellt. Für die Ratsmehrheit, die den Nichteintretensantrag mit 28:5 Stimmen
ablehnte, stellte der Druck der amerikanischen Behörden nur eines der Argumente
zugunsten der Schaffung einer Insider-Gesetzgebung dar. Ihrer Meinung nach sind
derartige Tatbestände auch in der Schweiz verpönt und schaden dem Vertrauen in die
Sauberkeit der Börse. In der Detailberatung nahm die Ständekammer nur wenige
Änderungen vor. Insbesondere wurde im Sinne einer Erläuterung präzisiert, was unter
dem Begriff der «vertraulichen Tatsache» zu verstehen sei. Die Ausgestaltung als
Antragsdelikt drang gegen die bundesrätliche Version eines Offizialdelikts nicht durch:
der Schutz der Funktionsfähigkeit der Börse und der Chancengleichheit aller Anleger
liege im öffentlichen Interesse und müsse deshalb vom Staat garantiert werden. 26
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Bei den Banken entwickelte sich auch 1986 die Geschäftstätigkeit vorwiegend positiv.
Die von den fünf Grossbanken ausgewiesenen Reingewinne erreichten Steigerungsraten
zwischen 11.7 Prozent und 21 Prozent. Obwohl sich der tiefere Umrechnungskurs des
Dollars dämpfend auswirkte, war das Wachstum der Bilanzsumme der 71 von der
Nationalbank monatlich erfassten Banken mit 10.3 Prozent wieder etwas höher als 1985
(+ 7.2%). Die anhaltend gute Konjunkturlage bewirkte, dass die Kredite etwa im selben
Mass zunahmen wie im Vorjahr. Das Wachstum der Passiven beschleunigte sich leicht,
wobei eine Verschiebung von Festgeldanlagen zu den dank hohen Realzinsen attraktiv
gewordenen Spareinlagen und Kassenobligationen stattfand. Die niedrigen
Geldmarktsätze und der schlechtere Umrechnungskurs für den Dollar hatten zur Folge,
dass sich das Volumen der Treuhandgelder erneut zurückbildete (–12.6%). 27
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Im Anschluss an ein Hearing zu dieser Frage vor dem von Alfonse D'Amato präsidierten
Bankenausschuss des amerikanischen Senats einigten sich die Schweizerische
Bankiervereinigung, die World Jewish Restitution Organization (WJRO) und der World
Jewish Congress (WJC) – letzterer hatte die Banken zuvor wegen ihres «einseitigen»
Vorprellens bei der Suche nach nachrichtenlosen Konten heftig kritisiert –, auf ein
gemeinsames Vorgehen. In einem am 2. Mai unterzeichneten «Memorandum of
Understanding» beschlossen sie die Einsetzung eines paritätisch zusammengesetzten
unabhängigen Komitees zur Abklärung von nachrichtenlosen Vermögenswerten bei
Schweizer Banken. Zum Vorsitzenden wurde Paul A. Volcker, ehemaliger Präsident des
US–Federal–Reserve–Board, gewählt. Dabei wurde auch ausgemacht, dass dieses
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Komitee internationale Revisionsfirmen beauftragen wird, das von der
Bankiervereinigung auf den 1. Januar eingeführte neue System zur Suche nach
nachrichtenlosen Konten zu kontrollieren. Diese Revisionsfirmen wurden im November
bestimmt. Die Eidg. Bankenkommission gab ihrerseits die Anweisung, dass die
bankengesetzlich vorgeschriebenen Revisionsstellen überprüfen müssen, ob die
Banken das neue Suchsystem korrekt anwenden. Der Nationalrat beauftragte den
Bundesrat, ihm jährlich über den Stand dieser Ermittlungen Bericht zu erstatten. Im
erwähnten «Memorandum of Understanding» ersuchten die beteiligten Parteien zudem
den Bundesrat, abzuklären, ob Vermögenswerte, welche Holocaust–Opfern geraubt
wurden, den Weg in die Schweiz gefunden haben. Der Bundesrat sicherte seine Mithilfe
bei der Abklärung dieser Frage zu. 28

Die Banken setzten ihre Bemühungen zur Auffindung von Erbberechtigten von
nachrichtenlosen Konten fort. In einem Zwischenbericht gab der seit Anfang 1996 als
zentrale Kontakt– und Auskunftstelle fungierende Bankenombudsmann bekannt, dass
sich bis zum 2. Juni 1997 5'000 Anfrager an seine Stelle gewandt und knapp 2'400 das
ausgefüllte Suchformular eingeschickt hatten, rund ein Drittel davon aus den USA. In 28
Fällen konnten die Banken aufgrund dieser Informationen nachrichtenlose Konten mit
einem Gesamtbetrag von CHF 17 Mio. zuordnen. Neun davon, im Wert von CHF 10 Mio.,
betrafen jüdische Opfer. 29
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Auf Einladung von Hevesi diskutierten anfangs Dezember in New York mehrere hundert
Finanzbeamte von Kommunen und staatlichen Pensionskassen über Massnahmen gegen
Schweizer Banken. Nicht zuletzt auf Anraten des Jüdischen Weltkongresses (WJC)
empfahl Hevesi, alle Boykottmassnahmen für drei Monate zu suspendieren. Diese
Aktionen hatten zwar für die Banken bisher nur geringe finanzielle Auswirkungen,
wirkten sich aber imageschädigend aus. Die US–Behörden sicherten der Schweiz zu,
abzuklären, ob sich diese Massnahmen regionaler Behörden mit den Bestimmungen der
WTO über die nichtdiskriminierende Submission von öffentlichen Aufträgen
vereinbaren lassen; auch das Bundesamt für Aussenwirtschaft unternahm
diesbezügliche Abklärungen. Der Bundesrat selbst gab bekannt, dass er einstweilen
nicht die WTO–Behörden anrufen, sondern bilateral bei der US–Regierung
intervenieren werde. In seiner Antwort auf eine Interpellation Tschuppert (fdp, LU)
lehnte er den als Gegenmassnahme vorgeschlagenen Verzicht auf Rüstungskäufe in den
USA ab. 30

BERICHT
DATUM: 10.10.1997
HANS HIRTER

Trotz der Gründung eines humanitären Fonds und den Bemühungen zur Auffindung von
Erbberechtigten von Konten liessen sich einige amerikanische Behörden nicht von
ihren Boykottplänen gegen schweizerische Banken abbringen. US–Unterstaatssekretär
Stuart Eizenstat, die amerikanische Botschafterin in der Schweiz, Madeleine Kunin, und
andere Vertreter des US–Aussenministeriums rieten mehrmals von derartigen
Massnahmen ab. Namentlich Eizenstat betonte, dass diese angesichts der von den
Schweizer Behörden und den Banken unternommenen Anstrengungen nicht nur
überflüssig, sondern auch kontraproduktiv seien. Anfangs Februar beschloss der
Bundesstaat New York, keine kurzfristigen Finanzanlagen mehr über Schweizer Banken
abzuwickeln; dieser Beschluss wurde allerdings nach der Schaffung des humanitären
Fonds wieder rückgängig gemacht. Im Herbst schloss der ranghöchste Finanzbeamte
der Stadt New York, Alan Hevesi, die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) von einem
Bankenkonsortium zur Zeichnung einer städtischen Anleihe aus. Hevesi begründete
seinen Entscheid mit der unkooperativen Haltung der SBG bei der Suche nach
nachrichtenlosen Vermögen, welche sich insbesondere bei der durch Meili
aufgedeckten Aktenzerstörung manifestiert habe. Mit denselben Argumenten beschloss
kurz darauf auch der Bundesstaat Massachusetts, die SGB zu boykottieren. Bereits zu
Jahresbeginn hatte ein Parlamentarier der Stadt New York beantragt, die dort
ansässigen Schweizer Banken bei der Vermögensverwaltung nicht mehr zu
berücksichtigen, bis die Schweizer Regierung einen Fonds für Holocaust–Opfer gebildet
habe. Im Oktober gab der höchste Finanzbeamte (Schatzmeister) des Bundesstaates
Kalifornien, Matt Fong, bekannt, dass er die Geschäfte mit schweizerischen Banken seit
dem Sommer schrittweise abgebaut habe und diese Banken solange boykottieren
werde, bis sie vollständige Transparenz über die nachrichtenlosen Vermögen
geschaffen hätten. Kurz nach dieser Bekanntgabe schlossen sich die Finanzchefs der
Staaten New York und Illinois diesem Boykott an. Im Dezember suspendierte Fong diese
Massnahme für drei Monate. 31
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Anfangs Dezember fand in London eine internationale Konferenz zum Goldhandel
während des Zweiten Weltkriegs statt. Dabei wurden die bisher unternommenen
Anstrengungen der Schweiz zur Aufklärung und Wiedergutmachung auch vom
amerikanischen Unterstaatssekretär Eizenstat gewürdigt. Im Vorfeld dieser Konferenz
erklärte der Bundesrat mehrmals, dass für ihn eine Neuaushandlung des Washingtoner
Abkommens von 1946 nicht in Frage komme. 32

BERICHT
DATUM: 05.12.1997
HANS HIRTER

Anfang Juli beschloss die Kommission, eine erste Tranche von CHF 17 Mio. für
bedürftige Holocaust-Überlebende und ihre Nachkommen in Osteuropa freizugeben.
Nachdem die jüdischen Organisationen eine provisorische Liste mit den Namen von
28'000 bedürftigen Holocaust-Opfern aus Osteuropa eingereicht hatten, konnten die
ersten Auszahlungen am 18. November in Riga (Lettland) vorgenommen werden. Vier
Personen erhielten je einen Check über USD 400, weitere USD 600 soll diesen betagten
Überlebenden des Holocaust, die bisher vergeblich für die Ausrichtung einer Rente
durch Deutschland gekämpft hatten, später ausbezahlt werden. Im Dezember erhielten
auch die ersten nichtjüdischen Überlebenden aus deutschen Konzentrationslagern
Geld aus dem Fonds. Es handelte sich dabei um Albaner, die aus politischen Gründen
von den Nazis verfolgt und von Deutschland bisher ebenfalls nicht entschädigt worden
waren. 33
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Die Fusion erweckte auch die Aufmerksamkeit der Wettbewerbskommission. Da die
Gefahr bestehe, dass die neue Grossbank zumindest in einzelnen Geschäftsbereichen
und Regionen eine marktbeherrschende Stellung einnehmen werde, ordnete sie eine
Untersuchung an. Anfangs Mai bewilligte sie den Zusammenschluss, machte ihre
Zustimmung allerdings von einigen Bedingungen abhängig. Da die neue UBS in einigen
Regionen der Schweiz mit einem Marktanteil von über 40 Prozent im
Firmenkundengeschäft eine marktbeherrschende Position innehabe, müsse sie dort
insgesamt 25 Bankstellen verkaufen. Zudem müsse sie versuchen, die früher
übernommenen Institute Solothurner Bank (ehemalige Kantonalbank) und Banca della
Svizzera Italiana wieder abzustossen. Im Juni gaben schliesslich auch die
Bankaufsichtsbehörden des wichtigsten Finanzplatzes New York und der USA ihre
Zustimmung zur Fusion. Der Entscheid des ersten Gremiums war von einigen
Druckversuchen amerikanischer und jüdischer Stellen begleitet gewesen, welche ihn
von einem Einverständnis der Banken mit einer Globallösung bezüglich jüdischer
Geldforderungen im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg hatten abhängig machen
wollen. 34
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Ganz auf Eis gelegt waren die Boykotte allerdings nicht. Im Mai beschloss das Parlament
des US-Staates New Jersey ein Gesetz, das die staatlichen Behörden zu einem Boykott
schweizerischer Banken verpflichtet; die ursprünglich geplanten Sperren gegen andere
schweizerische Unternehmen wurden hingegen fallengelassen (der Senat als
Zweitkammer brauchte wegen des Abschlusses einer Globallösung im August das Gesetz
nicht mehr zu beraten). Anfangs Juli, als die Verhandlungen mit den Banken über eine
Globallösung ins Stocken gerieten, sprach sich der vom New Yorker Finanzchef Alan
Hevesi formierte Ausschuss für eine Aufhebung des Moratoriums aus und gab damit
den staatlichen Behörden freie Hand für die Ergreifung von Boykottmassnahmen.
Unmittelbar nach diesem Entscheid gaben weitere Finanzchefs von Bundesstaaten und
Gemeinden ihre Boykottpläne bekannt, die bis zum Abschluss einer Vereinbarung
stufenweise gesteigert werden sollten und z.B. im Falle der Stadt New York auf alle
schweizerischen Firmen ausgedehnt worden wären. Bundespräsident Cotti forderte
darauf US-Präsidenten Clinton in einem „persönlichen Brief“ auf, sich gegen diese
angedrohten Massnahmen einzusetzen. 35
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Ende Mai veröffentlichte die Kommission Bergier einen Zwischenbericht zum
Goldhandel der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Er bestätigte die wichtige
Rolle der Schweizerischen Nationalbank bei den Goldverkäufen Deutschlands, brachte
aber keine aufsehenerregenden neuen Erkenntnisse. Eine Präzisierung brachte der
Bericht in bezug auf den Umfang der von der Deutschen Reichsbank gekauften
Goldbarren, die nachweislich, aber ohne dass die SNB dies damals erkennen konnte,
von Opfern des Holocaust stammten. Deren Wert betrug gemäss den Erkenntnissen der
Bergier-Kommission CHF 582'000. Dieser Zwischenbericht bestätigte allerdings die
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jüdischen Organisationen, aber auch US-Unterstaatssekretär Eizenstat in ihrer Haltung,
dass sich die SNB an der Globallösung der Banken beteiligen müsse. Ende Juni reichten
amerikanische Anwälte, welche bereits Sammelklagen gegen die Schweizer
Grossbanken eingereicht hatten, beim Bundesbezirksgericht in Washington zudem
auch eine solche gegen die Schweizerische Nationalbank ein. Die Nationalbank
ihrerseits stritt die im Bericht erwähnten Handlungen nicht ab, kritisierte jedoch die
Bergier-Kommission, weil sie es unterlassen habe, neben der historischen und
politischen Analyse auch eine ökonomische vorzunehmen. Diese hätte unter anderem
berücksichtigen müssen, dass der Spielraum der damaligen SNB-Leitung auch durch die
Blockierung ihrer Guthaben in den USA eingeengt worden sei. 36

Als sich die beiden Seiten bei weiteren Verhandlungen anfangs Juli nicht einigen
konnten, erhöhte die amerikanische Seite den Druck mit der oben dargestellten
Wiederbelebung der Boykottdrohungen. Die Banken blieben vorerst bei ihrem Angebot
und die Verhandlungen gingen, begleitet von viel an das breite Publikum gerichtete
Rhetorik und Polemik von seiten der amerikanischen Organisationen und Anwälte
weiter. Nach zähen Verhandlungen unter dem Vorsitz von Edward Korman, des für die
Sammelklagen gegen die UBS (als Nachfolgerin des SBV und der SGB) und die Crédit
Suisse zuständigen New Yorker Richters, kam es am 12. August zu einer Einigung. Die
Beteiligten unterzeichneten ein Abkommen, welches die beiden Grossbanken zur
Bezahlung von USD 1.32 Mia. in vier über drei Jahre verteilte Raten verpflichtet. Diese
Summe setzt sich zusammen aus einer Pauschalzahlung von 850 Mio. (wobei die Banken
auf Solidaritätsbeiträge der Schweizer Industrie hoffen) und die bereits geleistete
Einlage in den Spezialfonds für Holocaustopfer (70 Mio.). Eingeschlossen sind aber auch
die Gelder, die im Rahmen der Suchaktion des Volker-Komitees (siehe oben) aufgespürt
werden. Dieser Betrag wird inkl. Zinsen und Entschädigungen auf rund USD 400 Mio.
geschätzt. Explizit eingeschlossen in diesem Vergleich der Banken mit den jüdischen
Organisationen und den Anwälten der Sammelkläger sind sämtliche Forderungen
gegenüber den Schweizer Behörden, der Nationalbank und der Wirtschaft mit
Ausnahme der Versicherungsgesellschaften. Ebenfalls in diesem Betrag enthalten sind
sämtliche Anwaltskosten der Kläger. 37
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Im Sommer 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht, zu dessen Verfassen er
durch ein 2013 angenommenes Postulat Recordon (gp, VD) aufgefordert worden war
und mit welchem er die Abhängigkeit der Schweiz vom amerikanischen Finanzsystem
zu untersuchen hatte. Der Bericht hielt fest, dass die relative Bedeutung des US-
Dollars, verglichen mit anderen Ländern, in der Schweiz eher gering ausfällt, weil
hierzulande der Euro eine starke Stellung einnimmt. Das daraus resultierende duale
Währungssystem führt demzufolge zu einer geringeren Abhängigkeit vom US-Dollar.
Nichtsdestotrotz befindet sich die Schweiz gemäss Bericht in einer
Abhängigkeitssituation, weil hier ansässige Akteure für die Abwicklung sämtlicher
Dollargeschäfte und -zahlungen auf den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem
angewiesen sind. Insofern stelle die Gefahr, diesen Zugang zu verlieren, in diesem
Zusammenhang das grösste Risiko für die Schweiz dar. Vollständig lösen liesse sich
dieses Dilemma nur durch einen Verzicht auf Geschäfte in US-Dollar, was jedoch für
eine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz nicht in Frage kommen dürfte. Zur
Verminderung der Gefahr, den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem zu verlieren,
appellierte der Bericht an die schweizerischen Bankinstitute, die amerikanischen
Rechtsnormen konsequent zu beachten und einzuhalten. 38
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Landwirtschaft

Internationale Landwirtschaftspolitik

In Erfüllung zweier Postulate von Nationalrat und Bauernverband-Direktor Jacques
Bourgeois (fdp, FR) (14.3023 und 14.3815) wurde der Bericht „Agrarpolitiken.
Internationaler Vergleich mit speziellem Fokus auf Risikoabsicherung“ veröffentlicht.
Darin wurden die unterschiedlichen Ausgestaltungen der Landwirtschaftspolitik und
insbesondere der Subventionszahlungen in der EU, der Schweiz, Kanada und den USA
vergleichend untersucht. Ein spezielles Augenmerk lag dabei auf Massnahmen, welche
der Risikoabsicherung dienen. Bourgeois wollte wissen, inwiefern sich in dieser Art
ausgestaltete staatliche Massnahmen auf die Gegebenheiten in der Schweiz, auch in
Bezug auf die anstehende Agrarpolitik 2018-2021, anwenden liessen.
Die Ergebnisse des Berichts lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Schweiz zeichne
sich demnach durch ihr hohes Preisniveau, durch einen grossen Anteil an
benachteiligten Gebieten sowie durch die hohen Ansprüche der Bevölkerung an die
Landwirtschaft aus. Diese Faktoren führten dazu, dass die Schweizer
Landwirtschaftspolitik mit einem grossen und vielfältigen Instrumentarium ausgestaltet
sei und über die höchsten staatlichen Subventionszahlungen verfüge. Im Gegensatz
dazu unterscheide sich zum Beispiel die kanadische Agrarpolitik wesentlich von der
schweizerischen. Sie sei in der Breite der Ausrichtung ihres Instrumentariums viel enger
gesteckt und stark auf die Abschwächung der vor allem klimatisch bedingten hohen
Risiken des Sektors ausgerichtet. Folglich gehörten Instrumente des
Risikomanagements in der Landwirtschaft zu den zentralen Elementen der kanadischen
Landwirtschaftspolitik. 
Den Schwerpunkt der Risikoabsicherung teile sich die kanadische
Landwirtschaftspolitik mit der amerikanischen Agrarpolitik. In den USA sei das
Massnahmenspektrum jedoch deutlich breiter und beinhalte auch Instrumente, die vor
allem gesellschaftspolitische Auswirkungen hätten. Beispielsweise existiere eine
Massnahme, welche das Ziel verfolge, der ärmsten Schicht der Bevölkerung den
verbilligten Zugang zu Nahrungsmitteln gezielt zu ermöglichen.
Während das Risikomanagement in den USA und in Kanada eine wichtige Rolle in der
Agrarpolitik einnehme, zeichne sich die Landwirtschaftspolitik der Schweiz und der EU
mehr durch die Einkommenssicherung der Landwirte und Landwirtinnen und die
Förderung von Leistungen zugunsten der Gesellschaft aus. Diese Massnahmen hätten
aber auch einen indirekten Einfluss auf die Risikosituation des Sektors. So wirkten zum
Beispiel die Direktzahlungen und der Grenzschutz in der Schweiz stabilisierend auf die
Einkommen der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung, was den Einfluss von
äusseren Faktoren wie Naturereignissen oder Preisschwankungen mildere. Zudem
würden Versicherungslösungen zur Absicherung von Produktionsrisiken in der Schweiz
schon seit langer Zeit von privatwirtschaftlichen Anbietern zur Verfügung gestellt. 
Der Bericht kommt zum Schluss, dass es aufgrund der schweizerischen Gegebenheiten
nicht zielführend sei, die Schweizer Agrarpolitik in Richtung der analysierten
ausländischen Agrarpolitiken anzupassen. Die Umstände seien zu verschieden, um
direkte Vergleiche ermöglichen zu können, und die in der Schweiz schon vorhandenen
Möglichkeiten zur Risikoabsicherung wie die Direktzahlungen oder die
privatwirtschaftlichen Angebote seien bisher in ihrer stabilisierenden Wirkung
erfolgreich. Der Bundesrat werde aber die Entwicklung der ausländischen
Landwirtschaftspolitiken, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Agrarpolitik,
weiterverfolgen. 39
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Lebensmittel

Im Frühjahr 2016 erschien als Antwort auf das Postulat Savary (sp, VD) der Bericht zum
momentanen Stand der Bestrafung und Verfolgung von missbräuchlicher Verwendung
von geschützten Bezeichnungen. Darunter fallen etwa geografische Angaben wie
«Gruyère» oder auch spezifische Merkmale zum Herstellungsprozess eines Produktes
wie beispielsweise die Labels «Bio» oder «Freilandhaltung». Einen zentralen Auftrag
erfüllte der Bericht, indem er aufzeigte, wie die Bestrafung von betrügerischen
Verwendungen geschützter Bezeichnungen erfolgt und wie entsprechende Vergehen
erkannt werden können.
Für die Sicherstellung von geschützten Bezeichnungen gibt es verschiedene Gesetze,
die einen Verstoss regelten, wurde im Bericht erklärt. Zu ihnen gehörten das
Landwirtschaftsgesetz, das Markenschutzgesetz sowie das Lebensmittelschutzgesetz.
Abhängig davon, welcher Rechtsbestand genau betroffen ist, seien unterschiedliche
Instanzen für die Aufsicht zuständig. In den meisten Fällen seien aber die kantonalen
Stellen der Lebensmittelkontrollen verantwortlich. Sie hätten dafür Sorge zu tragen,
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dass Verstösse gegen das Lebensmittelgesetz korrekt geahndet würden. Ausserdem
sorgten sie für die Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes, welches die Klassifikation
und Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Produkten regelt. Dass das
Landwirtschaftsgesetz ordnungsgemäss angewendet wird, werde wiederum vom
Bundesrat kontrolliert.
Eine weitere Aufgabe des Berichtes war es, zu erläutern, welche Massnahmen vom Bund
getroffen wurden, um die für die Schweiz wichtigen Bezeichnungen auch im Ausland zu
schützen. Zu diesem Zweck wurden im Bericht verschiedene völkerrechtliche Verträge
aufgelistet, welche Abmachungen über den gegenseitigen Schutz von geografischen
Angaben beinhalten. Solche Verträge bestünden mit der EU und Russland sowie mit
vielen weiteren Ländern wie etwa Mexiko oder Jamaika. Auch sei die Schweiz an
verschiedenen weiteren Abkommen beteiligt wie dem Bio-Äquivalenz-Agreement,
welches regelt, dass die Bio-Standards der mitunterzeichnenden Länder untereinander
als gleichwertig anerkannt werden. Eine solche Vereinbarung habe die Schweiz mit der
EU, Japan, den USA und Kanada abgeschlossen. 
Drittens sollten im Bericht, falls nötig, auch Instrumente zur Schliessung allfälliger
Gesetzeslücken vorgeschlagen werden. Die Problematik liege laut dem Bericht vor allem
darin, dass die Kontrolle der Verwendung von geschützten Bezeichnungen mehreren
Rechtsnormen unterliege, welche in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen
geregelt seien und für deren Kontrolle und Sanktionen bei Verletzungen wiederum
unterschiedliche Ämter auf Kantons- und Bundesebene zuständig seien. Aus diesem
Grund sei eine der wichtigsten Massnahmen, die getroffen werden könne, um die
Glaubwürdigkeit geschützter Bezeichnungen zu stärken, die Bereitstellung von
Plattformen, die den spezifischen Austausch zwischen den Akteuren vereinfachen
sollen. 
Weitere wurde im Bericht festgehalten, dass zwar eine Meldepflicht von festgestellten
Verstössen bei der Verwendung von geschützten Bezeichnungen bestünde, diese
jedoch von den Zertifizierungsstellen kaum eingehalten würde. Aus diesem Grund
wurde im Bericht vorgeschlagen, den Zertifizierungsstellen das Vorgehen einer Meldung
eines Verstosses nochmals spezifisch zu vermitteln. Zusätzlich sollten auch die
Kantonschemikerinnen und -chemiker darin instruiert werden, wie genau sie
Fehlverhalten bei der Verwendung von geschützten Bezeichnungen zur Anzeige bringen
können. 40

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die Schweiz schneide im internationalen Vergleich Punkto Steuerattraktivität für
natürliche und juristische Personen gut ab. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in
einem Bericht, den er im November 2014 verabschiedet hat und der unter anderem auf
eine Motion Feller (fdp, VD) aus dem Jahr 2013 zurückgeht. Um ihre steuerliche
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der juristischen Personen erhalten zu können, müsse
die Schweiz, so der Bundesrat, im Rahmen der geplanten Unternehmenssteuerreform
III, die die Abschaffung attraktiver, aber international nicht mehr akzeptierter
Sonderregelungen vorsieht, jedoch neue, international kompatible Massnahmen
treffen. Im Vergleich zu grossen Volkswirtschaften wie den USA, Deutschland,
Frankreich oder Italien stünden kleine Volkswirtschaften wie die Schweiz im
internationalen Steuerwettbewerb generell stärker unter Druck, attraktive steuerliche
Rahmenbedingungen anzubieten. 41
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Medien

Neue Medien

Im Februar 2017 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung eines Postulats
Hefti (fdp, GL), das eine Einschätzung der Risiken beim Tragen von digitalen Brillen, die
Darlegung der geltenden Rechtslage in der Schweiz sowie die Einordnung im
internationalen Vergleich verlangte. In ihrem Bericht stützte sich die Regierung auf
eingeforderte Erkenntnisse der Zürcher Fachhochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) betreffend die Risiken, des Schweizerischen Instituts für
Rechtsvergleichung, das ein Gutachten zu den internationalen Rechtsvorschriften
erstellte, sowie des ASTRA, das die schweizerische Rechtsgrundlage eruierte. Als Risiko
nennt die ZHAW die gesteigerte kognitive Ressourcenbelastung, die zu verstärkter
Ablenkung führen kann, insbesondere wenn Inhalt und Menge der über die digitale
Brille bezogenen Informationen nicht beschränkt werden. Gleichzeitig nennt die
Fachhochschule aber auch Vorteile dieser Technologie; so etwa müsse der Blick
weniger von der Strasse abgewendet werden, um fahrtbezogene Informationen zu
erhalten. Der internationale Vergleich ergab, dass es in den untersuchten
Rechtsgebieten (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Kalifornien und West
Virginia) bis anhin noch keine ausdrücklichen Regelungen zur Nutzung von digitalen
Brillen im Strassenverkehr gibt. In allen Gebieten gibt es ähnlich abstrakte Vorschriften
wie in der Schweiz. Letztere besagen, dass der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug ständig
beherrschen (Strassenverkehrsgesetz Art. 31, Abs. 1) sowie seine Aufmerksamkeit der
Strasse und dem Verkehr zuwenden muss (Verkehrsregelverordnung Art. 3, Abs. 1).
Gemäss geltender Bestimmungen könnte das Tragen einer digitalen Brille somit nicht
untersagt werden. Im Falle eines Unfalls wäre es jedoch nur schwer nachzuweisen, dass
der Unfall nicht durch fehlende Aufmerksamkeit aufgrund Aktivität der digitalen Brille
verschuldet worden war. Der Bundesrat sieht derzeit keinen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf gegeben. 42
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